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Ma rken lizenzvertrag
Zwischen

der Firma MADAvA didi GmbH. Emmerich-Kalman-Str. 3, 4820 Bad lschl
(ehemalioe Panama MAKAvA GmbH)

- im folgenden Lizenzgeberin genannt -

und

der Firma MAKAvA delighted GmbH. Raiffeisenstraße 214l3. 8041 Graz

- im folgenden Lizenznehmerin genannt -

Rechtliche Basis - !nformation:

Dieser Vertrag ersetzt den Markenlizenzvertrag vom L.9.7OZL, welcher von der
Panama MAKAvA GmbH (jetzt MADAvA didi GmbH) mit der MAKAvA delighted
GmbH vereinbart wurde und per 1.3.2023 gekündigt wurde.

Falls dieser folge-Vertrag von der Not-Geschäftsführerin Dr. Kinsky nicht
akzeptieft wird und die Zahlungen nicht kontinuierlich innerhalb einer Frist von
14 Tagen bezahlt werden, so wird auf die per Mail und Zeugen ausgesprochene
und fixierte Strafzahlung in Höhe von 10.000 Euro NETTO PRO TAG
zurückgegriffen, für die dann die MAKAvA delighted GmbH verantwortlich
gemacht wird (im weiteren Sinne macht diese dann die verantwortliche Not-
Geschäftsführerin Dr. Kinsky privat verantwortlich ! ll !).

Dieser Vertrag gilt bei fristgerechter Zahlung als angenommen und gibt der
MAKAvA delighted GmbH pro bezahltem Tag das Recht, die unten aufgeführten
Marken weiterhin für den Vertrieb des Getränkes MAKAvA verwenden zu dürfen
(im Rahmen der unten genannten Punkte).

Es erfolgen bei fristgerechter Bezahlung diesbezüglich keinerlei weiteren
Zahlungsansprüche (bezüglich der Marken; siehe unten)von der MADAvA didi GmbH, in

welchem Besitz sich diese Marken befinden, an die MAKAvA delighted GmbH !!!! Dieser ,. & .1

Vertrag soll die Basis für zukünftige Friedensverhandlungen darstellen !!!! 
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MADAvA didi GmbH, Emmerich-Kalman-Str. 3, 4820 Bad lschl
UiD: ATU748924Lg IBAN: AT52 2031 4055 OOO3 6826
MAiL: office@didi.at
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§ 1 Lizenzerteilung

(1) Die Lizenzgeberin gestattet der Lizenznehmerin, ihre Marken ,,Wortmarke (004883229)
und Bildmarke (01 8125256) sowie die Wortmarke ,,regt an, nicht auf' (013017926)" im
folgenden 'die Marke', auisschließlich für die Waren ,,MAKAvA delighted ice tea" (im
folgenden 'die Waren') zu benutzen.

Die Lizenznehmerin ist nicht berechtigt, ohne vorherige schriftliche Zustimmung der
Lizenzgeberin, die Marke für andere als die oben genannten Waren zu benutzen.

Die Lizenznehmerin wird weder die Marke anmelden, noch ein mit ihr verwechselbares
Zeichen anmelden oder benutzen oder einen Dritten hierzu veranlassen.

§ 2 Benutzungsform/Lizenzvermerk

(1) Die Marke ist in der eingetragenen Form zu benutzen. Eine abweichende Gestaltung ist
nur zulässig, wenn die Lizenzgeberin schriftlich zustimml.

§ 3 Gewährleistungsausschluß

(1) Haftung und Schadensersatzpflicht der Lizenzgeberin ist auf Fälle des Vorsatzes und der
groben Fahrlässigkeit beschränkt.

§ 4 Lizenzgebühr

(1) Die Lizenznehmerin zahlt an die Lizenzgeberin für die in diesem Vertrag eingeräumte
Lizenz eine Gebühr in Höhe von 1.000 Euro netto pro Tag. Dies ab dem 1 .3.2023 tllt

§ 5 Verteidigung und Erhaltung der Marke

(1) Die Lizenzgeberin verlängert, übenvacht und verteidigt die Marke und trägt die Kosten
der Erhaltungs- und Verteidigungsmaßnahmen.

§ 6 Dauer des Vertrags

(1) Der Vertrag tritt am 1 .3.2023 in Kraft. Der Vertrag ist mit einer Kündigungsfrist von drei
Monaten von der Lizenzgeberin schriftlich kündbar.

Je, k <lE
MADAvA didi GmbH,
UiD: ATU748924L3
MAiL: office@didi.at

Emmerich-Kalman-Str. 3, 4A2O Bad lschl
IBAN: AT52 2031 4055 OOO3 6826
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§ 10 Allgemeines

(1) Die Parteien vereinbaren als Gerichtsstand für Streitigkeiten aus diesem Vertrag: Bad
lschl.

(2) Dieser Vertrag unterliegt österreichischem Recht.

(3) Anderungen oder Erweiterungen dieser Vereinbarung sind nur gültig, wenn sie schriftlich
erfolgen.

(4) Die Unwirksamkeit einzelner Bestimmungen dieses Vertrages berührt nicht die
Wirksamkeit der Gesamtvereinbarung. Die Vertragsparteien sind verpflichtet, die nichtige
Bestimmung durch eine Regelung zu ersetzen, die dem wirtschaftlichen Zweckdieses
Vertrages am besten gerecht wird.

§ 11 NEU: Zusätzliche Vertragsklausel

(1) Die Lizenznehmerin verpflichtet sich, das lmage der Marke zu fordern.

ßfr i''{ÜiL, f,T,I.o
Lizenzgeberin (MADAvA didi GmbH, Emmerich-Kalman-str. z,4B2o Bad lschl)

(Ort, Datum, Unterschrift Michael Franz Josef Wihan, Geschäftsführer)
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Makava Kanälen im Namen der Marke zu veranlassen oder

MADAvA didi GmbH, Emmerich-Kalman-Str. 3, 4820 Bad Ischl
UiD: ATU748924L3 IBAN: AT52 2031 4055 OOO3 6826
MAiL: office@didi.at


